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Lage im Plangebiet

1

2

3

4

5

FFH-Gebiete
215
349
607
683

Plangrenze (s. MP Textteil, Kap. 2.1)

B12   Erhaltung und Verbesserung von Winterquartieren für Fledermäuse
B2     Anlage von Sommerquartieren für Hausfledermäuse
B26   Verbot, Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln

E86   Keine Ausweitung der Erholungsnutzung

F14   Übernahme vorhandener Naturverjüngung standortheimischer Baumarten
F17   Ergänzungspflanzung (Nachbesserung) mit standortheimischen Baumarten
F2     Frühzeitige Mischungsregulierung zugunsten standortheimischer Baumarten in Mischbeständen
F24   Einzelstammweise (Zielstärken-)Nutzung
F31   Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten
F55   Förderung seltener oder gefährdeter Arten oder Biotope durch Lichtstellung
F63   Jahreszeitliche bzw. örtliche Beschränkung oder Einstellung der Nutzung
F67   Einzelschutz gegen Verbiss
F86   Langfristige Überführung zu standortheimischen u. naturraumtypischen Baum- und Straucharten
F87   Beweidung einstellen
FK01 Erhaltung und Entwicklung von Habitatstrukturen (Maßnahmenkombination)

G22   Teilweise Beseitigung des Gehölzbestandes
G23   Beseitigung des Gehölzbestandes
G34   Ausdrücklicher Schutz bestehender Gehölze (Feldgehölze, Einzelbäume, Hecken)
G4     Pflanzung einer Baumreihe
G7     Pflanzung mehrerer Solitärbäume
 
M2    Sonstige Maßnahmen (nähere Erläuterung unter "Bemerkungen")

O101 Mahd vor dem 15.6.
O17   Ressourcenschonende Grünlandbewirtschaftung
O20   Mosaikmahd
O24   Mahd 1x jährlich
O25   Mahd 1-2 x jährlich mit schwacher Nachweide
O26   Mahd 2-3x jährlich
O32   Keine Beweidung
O41   Keine Düngung
O41a Keine Düngung mit Ausnahme der Phosphat-Kali-Erhaltungsdüngung
O49   Kein Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel
O53   Anlage von Sukzessionsflächen in der Offenlandschaft
O54   Beweidung von Trockenrasen
O58   Mahd von Trockenrasen
O59   Entbuschung von Trockenrasen
O67   Mahd 1-2x jährlich ohne Nachweide
O71   Beweidung durch Schafe
O75   Extensive Schafbeweidung in 3- bis mehrjährigem Turnus nach Kontrolle vor Ort
O76   Belassen vorhandener Staudensäume und Gehölzstrukturen
O79   Naturschutzgerechte Grünlandbewirtschaftung
O8     Mahd als ersteinrichtende Maßnahme
O81   Mahd als ersteinrichtende Maßnahme
O97   Einsatz leichter Mähtechnik (mit geringem Bodendruck)
O99   2. Nutzung nach dem 31.08.

S1     Rückbau der baulichen Anlage

W1     Verschluss eines Abflussgrabens oder einer abführenden Rohrleitung
W23   Entschlammung
W26   Schaffung von Gewässerrandstreifen an Fließ- und Standgewässern
W30   Partielles Entfernen der Gehölze
W31   Beweidung von Kleingewässern
W53a Keine Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
W53b Einschränkung von Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
W58   Röhrichtmahd
W6     Wasserspiegelanhebung des entwässernden Fließgewässers
W67   Verzicht auf jegliche Form intensiver Fischwirtschaft
W70   Kein Fischbesatz
W79a Kein Angeln außer an dafür gekennzeichneten Stellen
W9     Errichten eines regulierbaren Staubauwerkes
W92   Neuanlage von Kleingewässern

Spezielle Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes

Maßnahmen zur Erholungsnutzung einschließlich Befahrens- und Betretensregelungen

Maßnahmen in Wäldern und Forsten

Maßnahmen an Gehölzen in der Offenlandschaft

Sonstige Maßnahmen
 
Maßnahmen in der Offenlandschaft

Maßnahmen an störenden baulichen Anlagen sowie zur Sanierung von Landschaftsschäden

Entwicklungsmaßnahmen an Gewässern und Mooren

Die linke untere Ecke des Labels befindet sich innerhalb der zugehörigen Fläche oder es ist ein Bezugsstrich gesetzt.

Nummer der Maßnahmenfläche

Maßnahmen
+ = erforderliche Maßnahme für die Umsetzung 
     von Natura 2000

Ziel-Lebensraumtyp

Dringlichkeit der Maßnahmenumsetzung
Maßnahmen

langfristig

kurzfristig
mittelfristig

keine / keine Angabe

Erforderliche Maßnahmen für die 
Umsetzung von Natura 2000

Maßnahmenfläche
!

E

0295
6510

F14+, F24,
W53+, F41

Karte 6 Maßnahmen
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Managementplan für die FFH-Gebiete
215 Mittlere Oder, 
349 Oder-Neiße Teilgebiet Oder,
607 Oder-Neiße Ergänzung Mittelteil,
683 Fledermausquartier Kraftwerksruine Vogelsang
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